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Glossen zum Sachsenspiegel-Lehnrecht: Die längere Glosse
Herausgegeben von Frank-Michael Kaufmann (Monumenta Germaniae 

Historica, Fontes iuris Germanici antiqui, Nova series 9), Hahnsche Buchhand-
lung, Hannover 2013. CVI, VI, VI + 1266 Seiten, 16 z. T. farbige Abbildungen, 
3 Teile, Festeinband

Die Arbeitsstelle »Sachsenspiegel-Glossen« der traditionsreichen Monumenta 
Germaniae Historica bei der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leip-
zig legt – nach der Buch’schen Glosse zum Sachsenspiegel-Landrecht (2002) und 
der Kürzeren Glosse zum Sachsenspiegel-Lehnrecht (2006) – ihr nunmehr drit-
tes Arbeitsergebnis vor. Mit der Edition der längeren Glosse zum Sachsenspiegel-
Lehnrecht wird der wissenschaftlichen Welt erstmals eine modernen Ansprüchen 
genügende historisch-kritische Ausgabe dieses wichtigen juristischen Quellen-
textes zur Verfügung gestellt. Damit ist, nach den vergeblichen Anstrengungen 
vergangener Gelehrtengenerationen, für die Glossen zum Sachsenspiegel-Lehn-
recht ein weiterer erfolgreicher Schritt getan, um auf verlässlicher Textgrundlage 
die bedeutende spätmittelalterliche Quellengattung »Sachsenspiegel-Glossen«, 
d. h. die nach den Arbeitsmethoden der Bologneser Juristen seit dem 14. Jahrhun-
dert vorgenommenen Auslegungen, Erläuterungen und Kommentierungen des 
Sachsenspiegels, für weiterführende Forschungen zu erschließen.

Die vorliegende Edition bietet auf Grundlage sämtlicher noch erhaltener 
18 Handschriften den Text des Sachsenspiegel-Lehnrechts mit der längeren 
Glosse. Entstanden ist dieser juristische »Kommentar« zum Lehnrechtsteil 
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des berühmten Sachsenspiegels Eike von Repgows vermutlich in den letzten 
Dezennien des 14. Jahrhunderts. Möglicherweise entstand die längere Lehn-
rechtsglosse in Schlesien; als Entstehungsorte kämen Liegnitz (Legnica) oder 
Breslau (Wrocław) infrage. Aber weder über die Entstehungszeit, den Entste-
hungsort oder den Autor gibt es bislang gesicherte Erkenntnisse.

Als gesichert darf hingegen gelten, dass der Entwicklungsgang im Verhält-
nis von kürzerer und längerer Lehnrechtsglosse wider Carl Gustav Homeyers 
These, wonach die längere Lehnrechtsglosse eine Augmentierung der kürzeren 
sei, wie er in der Einleitung seiner 1842 erschienenen Edition des Sachsenspie-
gel-Lehnrechts formuliert hatte, genau andersherum verlief, nämlich die län-
gere Glosse die ältere und ursprüngliche Textklasse gewesen ist, welche später 
verschiedene Textkürzungen erfuhr, deren Ergebnis die Textklasse der kürze-
ren Lehnrechtsglosse mit ihren drei Ordnungen war.

Neben einer ausführlichen Einleitung beinhaltet das Werk verschiedene 
Anhänge, darunter ein Gesamtverzeichnis zur Überlieferung der Glossen zum 
Sachsenspiegel-Lehnrecht sowie eine Synopse sämtlicher Textzeugen der längeren 
Lehnrechtsglosse. Ein Namen- und ein Quellenregister beschließen die Edition.

Frank-Michael Kaufmann

Abb. 1: Wolfenbüttel, Herzog August 
Bibliothek, Cod. Guelf. 1.6.6 Aug. fol., 
fol. 14v (= S. 91,11 – 94,2 in der Edition). 
Das Manuskript ist die Leit-Hand-
schrift der Edition.


